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Kurzanleitung zur Abgabe einer Stellungnahme im Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen
an Regionalplanverfahren haben Sie die Möglichkeit, Stellungnahmen über das Beteiligungsportal
„Beteiligung NRW“ abzugeben. Nachfolgend finden Sie eine kurze Anleitung mit den wesentlichen
Schritten.

1) Registrierung und Anmeldung zur Abgabe einer Stellungnahme

Für die Abgabe einer Stellungnahme ist eine vorherige Registrierung/Anmeldung erforderlich.

Öffnen Sie bitte das Portal über den bereitgestellten Link. Sollte Ihnen mehr als ein laufendes
Beteiligungsverfahren aufgelistet werden, wählen Sie bitte das gewünschte aus. Während die
Verfahrensunterlagen ohne Registrierung/Anmeldung eingesehen und heruntergeladen werden
können, ist die Abgabe einer Stellungnahme nur nach vorheriger Registrierung/Anmeldung möglich.

Sofern sie bereits registriert sind, können sie sich über die Schaltfläche „Anmelden“ (1) mit dem von
Ihnen festgelegten Benutzername und Kennwort anmelden; andernfalls klicken Sie bitte auf
„Registrieren“ (2) um ein Nutzerkonto zu erstellen.

Für die Registrierung ist die Angabe eines Benutzernamens, einer E-Mail-Adresse und eines
Passworts notwendig. Ihre Stellungnahme kann im weiteren Verfahren nur berücksichtigt werden,
wenn Sie zusätzlich Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Anschrift angeben.

Sollten sie die Stellungnahme nicht als Privatperson abgeben (sondern als Träger öffentlicher
Belange), so entfernen Sie bitte den Haken aus der entsprechenden Abfrage (3). In diesem Fall sind
zusätzliche Angaben zur Organisation erforderlich.

Bitte Bestätigen Sie Ihre Registrierung abschließend über den an die angegebene E-Mail-Adresse
gesandten Aktivierungslink (das kann einige Minuten dauern). Im Anschluss ist die Anmeldung bei
Beteiligung.NRW möglich.
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2) Aufruf des Verfahrens und zugehöriger Verfahrensunterlagen (Gegenstände)

Der bereitgestellte Link leitet Sie direkt auf die Hauptseite des Beteiligungsverfahrens. Sollten Ihnen
mehrere aktive Beteiligungsverfahren aufgelistet werden, wählen Sie bitte das gewünschte aus.

Eine kurze inhaltliche Beschreibung des Verfahrens wird Ihnen unmittelbar angezeigt.

Die bereitgestellten Verfahrensunterlagen sind unter „Gegenstände“ (4) abgelegt. Sie können diese
per Klick einzeln anzeigen lassen.

Bitte beachten Sie, dass immer nur das Deckblatt eines Dokuments bzw. ein Symbolbild in der
Vorschau erscheint. Mit einem Klick auf die Lupe (5) in der Bildmitte öffnet sich das vollständige
Dokument in einem neuen Tab. Alternativ können sie das Dokument durch Klick auf „Download“
auch als pdf-Datei herunterladen (6).

3) Abgabe Ihrer Stellungnahme(n)

Innerhalb der angegebenen Frist können Sie Stellungnahme(n) zum Gesamtverfahren und/oder zu
einzelnen Verfahrensunterlagen („Gegenständen“) abgeben. Drücken Sie dazu bitte auf den Button
„Ihre Stellungnahme“ (7) am Ende der Startseite.
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Sie können nun Ihre Stellungnahme direkt in die Eingabemaske eingeben und mit den üblichen
Formatierungsoptionen (Fettschrift, Kursivschrift, Aufzählungen etc.) bearbeiten. Bei Bedarf können
Dateien in den gängigen Formaten (pdf, Word, Excel, PowerPoint oder den Bildformaten jpg und png)
bis zu einer maximalen Dateigröße von 150 MB angehängt werden.

Wenn Sie ihre Angaben abgeschlossen haben, setzen Sie einen Haken zur Zustimmung der
Datenschutzerklärung.

Sie haben nun die Möglichkeit diese Stellungnahme direkt an die verfahrensführende Stelle
abzusenden, oder sie zunächst als Entwurf in Ihrem „Persönlichen Bereich“ (s.u.) zu speichern.

Über der Schaltfläche „Stellungnahme absenden“ (8) wird Ihre Stellungnahme direkt an die
verfahrensführende Stelle übermittelt. Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per Mail. Sie können
diese Stellungnahme dann zwar in Ihrem „Persönlichen Bereich“ (Klick auf „Mein Profil“ (Kopfzeile),
dort „Persönlicher Bereich“ / „Stellungnahmen“) einsehen und herunterladen, sie ist jedoch nicht
mehr editierbar.

Wenn Sie Ihre Stellungnahme (noch) nicht an die verfahrensführende Stelle übermitteln, sondern
später ggf. noch einmal bearbeiten möchten, können Sie diese auch zunächst als Entwurf in Ihrem
„Persönlichen Bereich“ speichern (9). Bis zur endgültigen Freigabe durch Sie, ist die Stellungnahme
für die verfahrensführende Stelle nicht einsehbar.

4) Weiteres Vorgehen

Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen aus der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
sind bei der Abwägung im Rahmen der Aufstellung und der Feststellung des geänderten
Regionalplans zu berücksichtigen. Eine gesonderte Benachrichtigung über die Berücksichtigung der
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit erfolgt nicht. Ebenso wenig ist eine Erörterung dieser
Stellungnahmen vorgesehen.  Informationen zum Verfahrensstand sind jedoch jederzeit einsehbar
auf der Internetseite der Bezirksregierung und des Regionalrates Arnsberg.
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5) Ansprechpartner

Ansprechpartner für allgemeine Fragen zum Webportal Beteiligung.NRW bei der Bezirksregierung
Arnsberg sind

 Marvin Leib marvin.leip@bra.nrw.de    Tel. 02931 82 2319
 Frank Lieske frank.lieske@bra.nrw.de    Tel. 02931 82 2305

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter

https://beteiligung.nrw.de/portal/bra/informationen/haeufige-fragen


